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DIENSTSTUNDEN IN DER GEMEINDEKANZLEI 
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr/18.30 – 19.30 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr/18.30 – 19.30 Uhr 

 
ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF 

Samstag  09.00 – 11.00 Uhr 
 

ÖFFNUNGSZEITEN Bauschuttdeponie 
Die Bauschuttdeponie ist seit 01.04.2023 wieder geöffnet 

Samstag  12.00 – 13.00 Uhr 
Handy-Nr. des Bürgermeisters: 0151/15843156 

Wasserversorgung – Störungsnummer: 0800 49 59 69 7 
 
 
 
 
 
 
 

24.09.2023 BENEFIZKONZERT ZU GUNSTEN DES RENOVIERTEN PFARRHEIMS 

07.10.2023 KOMMERSABEND – MUSIKVEREIN  

08.10.2023 LANDTAGSWAHL UND BEZIRKSWAHL 

10.10.2023 OKTOBERFEST – TREFF60PLUS 

11.10.2023 ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSE MITTEILUNGSBLATT 

12.10.2023 ABFUHR DER DSD SÄCKE 

14.10.2023 OKTOBERFEST – TSV URSPRINGEN 

17.10.2023 LEERUNG DER PAPIERTONNE 

27.10.2023 SYNAGOGKONZERT 

  
 



GEMEINDEINFORMATIONEN 
 
 
Aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung vom 03.08.2023 
 

TOP  1.1 
Erweiterung und Teilsanierung KiTa Urspringen (Bestandsgebäude) –  
Information über den Nachtrag der Firma Ries zwecks Innenputz- und  
Trockenbauarbeiten 

 
Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatsitzung vom 13.07.2023 hat der Gemeinderat das 4. Nachtrags- 
angebot der Firma Rudolf Ries GmbH (Gewerk Innenputz / Trockenbau) vom 13.06.2023 mit einem Volumen 
von 15.671,60 € brutto überprüft und genehmigt. 
 
Der Nachtrag ist notwendig, da die Eingriffe der Gewerke Elektro und 
HLS weit größer waren, als zum Projektstart angenommen. Es ist fast keine Wand, 
die nicht vollflächig mit Putz überzogen werden muss. Dies war so ursprünglich nicht kalkuliert, es wurde von 
Putzausbesserungen ausgegangen. 
 
Durch die angebotenen Positionen können die Positionen: 
Innenwandputz gefilzt (ca. 2.900,- EUR) und die Positionen, Pos 1.3.1 Eckleiste (ca. 813,- EUR) 
Pos 1.3.3 Alu Leiste (ca. 389,-EUR) gegengerechnet werden. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  1.2 Erweiterung und Teilsanierung KiTa Urspringen (Bestandsgebäude) –  
Information über die Vergabe des Gewerks Außenputz 

 
Der Gemeinderat erteilt im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 13.07.2023 der Firma Ries den Auftrag für 
das Gewerk Außenputz bezüglich der Erweiterung und Teilsanierung der KiTa Urspringen zu einem Angebots-
preis von 61.439, 81 € brutto. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  1.3 
Erweiterung und Teilsanierung KiTa Urspringen (Bestandsgebäude) –  
Information über die Vergabe des Gewerks Schreiner-Einbaumöbel 

 
Der Gemeinderat erteilt im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatsitzung vom 13.07.2023 der Firma Heusslein 
den Auftrag für das Gewerk Schreiner Einbaumöbel bezüglich der Erweiterung und Teilsanierung der KiTa Ur-
springen zu einem Angebotspreis von 108.727,92 € brutto. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  1.4 
Erweiterung und Teilsanierung KiTa Urspringen (Bestandsgebäude) –  
Information über erforderliche Arbeiten zum Einbau des Aufzugs 

 
Im Zuge des Aufzugseinbaues sind verschiedene Arbeiten am Dachüberstand notwendig. Von der Firma 
Weyer liegt hierfür ein Kostenvoranschlag mit Abrechnung nach Arbeitsstunden in Höhe von 2.043,83 € brutto 
vor. Die Arbeiten können schlecht ausgeschrieben werden, deshalb ist es gut, dass die Firma Weyer Holzbau 
aus Ansbach das übernimmt. Der Gemeinderat wurde in nichtöffentlicher Sitzung am 13.07.2023 darüber in-
formiert und hat dies zur Kenntnis genommen. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 



 

TOP  1.5 
Erweiterung und Teilsanierung KiTa Urspringen (Neubau) - Information über 
den Nachtrag für das Gewerk Außenanlagen 

 
Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatsitzung vom 13.07.2023 stimmt der Gemeinderat dem Nachtragsan-
gebot der Firma Pflanze und Garten GmbH zur Lieferung und Montage von zwei Hochbeeten und einem 
Rankgerüst zu einem Preis von 3.350,80 € brutto zu.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  1.6 
Asphaltspritzverfahren Weg zur Grünsfelder Siedlung - Information über die 
Vergabe des Gewerks Asphaltspritzverfahren 

 
Der Gemeinderat erteilt der Firma AS-Asphaltstraßensanierung GmbH aus Langwedel den Auftrag für das Ge-
werk Asphaltspritzverfahren für den Weg zur Grünsfelder Siedlung und Verbindungsweg zwischen Billingshäu-
ser Str. und Am Schmiedsberg zu einem Angebotspreis von ca. 50.500,00 € brutto. Die Arbeiten sollen sobald 
es die Witterung zulässt im Mai/Juni 2024 ausgeführt werden. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  1.7 
Information über das Angebot bzw. den Verkauf des Spielgerätes von  
Westfalia 

 
Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatsitzung vom 13.07.2023 wurde der Gemeinderat informiert, dass das 
ausgeschriebene Spielgerät von Westfalia von Michael Ehehalt aus Urspringen zu 251,00- € ersteigert wurde.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  2 
Errichtung und Betrieb von drei WEA, Fl.Nr. 793, 940 und 961 Gemarkung 
Roden - Beteiligung als Nachbargemeinde 

 
Zu der Ergänzung der Tagesordnung gab es keine Einwendungen von Seiten des Gemeinderates. Bürger-
meister Volker Hemrich erklärte, warum dieser Top so kurzfristig eingeschoben werden musste. Ansonsten 
hätte in der nächsten Woche wegen der Fristeinhaltung noch einmal eine Gemeinderatsitzung einberufen wer-
den müssen. 
 
Die Gemeinde Urspringen wird mit Schreiben des Landratsamtes Main-Spessart vom 04.07.2023 (Eingang 
20.07.2023?) um Stellungnahme zum o.g. Vorbescheidsantrag gem. § 9 BImSchG gebeten (Frist 20.08.2023). 
 
Geplant ist die Errichtung und der Betrieb von drei Windkraftanlagen auf den Grundstücken Fl.Nr. 793, 940 
und 961 der Gemarkung Roden. Die Gesamthöhe der jeweiligen Anlagen beträgt 285 m bei einem Rotor-
durchmesser von 172 m). 
 
Wir haben folgendes festgestellt: 
 
Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich der Gemarkung Roden, der Flächennutzungsplan stellt das Grund-
stück als landwirtschaftliche Nutzfläche dar. 
 
Im Außenbereich ist ein Vorhaben u. a. zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausrei-
chende Erschließung gesichert ist und wenn ein privilegierendes Tatbestandsmerkmal nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 
– 8 BauGB erfüllt ist. 
 
Die Errichtung der drei Windenergieanlagen kann den Tatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (Nutzung der 
Windenergie) erfüllen, soweit die Vorgaben des § 249 BauGB erfüllt sind. 
Außerhalb von Windenergiegebiete nach § 2 Nr. 1 Buchstabe a WindBG (=Vorranggebiete im Regionalplan) 
bewerten sich WEA als Anlagen nach § 35 Abs. 2 BauGB, soweit das Erreichen des Flächenbeitragswerts 
(vgl. § 3 WindBG i. V. mit Anlage 1 Spalte 1 WindBG) gem. § 5 WindBG festgestellt wurde (§ 249 Abs. 2 
BauGB) 



 
Dies ist für den Regionalplan Würzburg der Fall. 
 
7.38 Uhr Gemeinderat Andreas Wolf nimmt an der Sitzung teil. 
 
Die geplante Anlage 1 (Flurnummer 793 und 794 der Gemarkung Roden) befindet sich lediglich in einem Vor-
ranggebiet. 
Selbiges gilt für geplante Anlage 2 (Flurnummer 940 der Gemarkung Roden). 
Lediglich die geplante Anlage 3 (Flurnummer 961 und 962 der Gemarkung Roden) befindet sich im Vorrang-
gebiet des Regionalplans. 
 
Bei der Anlage 2 handelt es sich jedoch um das sog. „Repowering“ (Modernisierung, auch kompletter Neubau 
wenn innerhalb von der zweifachen Gesamthöhe der neuen Anlage – hier wohl gegeben) nach § 16b BIm-
SchG. 
Vorhaben im Sinne des § 16b BImSchG kann bis zum 31.12.2030 gem. § 249 Abs. 3 BauGB der vorgenannte 
§ 249 Abs. 2 BauGB jedoch nicht entgegengehalten werden. 
 
Bei der Anlage 1 handelt sich somit um ein sog. „sonstiges Vorhaben“ nach § 35 Abs. 2 BauGB. 
Ein solches ist nur dann im Außenbereich zulässig, wenn ihre Ausführung und Benutzung öffentliche Belange 
nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. 

 
Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt gem. § 35 Abs. 3 BauGB insb. vor, wenn z. B. den Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans widersprochen wird (Nr. 1), Belange des Naturschutzes, der Landschafts-
pflege, des Bodenschutzes, der natürlichen Eigenart der Landschaft und ihrem Erholungswert beeinträchtigt 
wird (Nr. 5). 
Die o. g. Punkte können dem Vorhaben entgegengehalten werden. 
Ein „Aushebeln“ dieser befürchteten Beeinträchtigungen nach § 35 Abs. 4 BauGB ist in diesem Fall ebenfalls 
nicht möglich. 
Eine bauplanungsrechtliche Zulässigkeit dieser Anlage scheidet hierdurch aus. 
 
Die Anlagen 2 und 3 halten die Voraussetzungen des § 249 BauGB ein. 
 
Jedoch sind auch landesrechtliche Vorschriften zu prüfen, welche bei Nichteinhaltung die Privilegierung nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB aufheben. 
 
Nach Art. 82 Abs. 1 BayBO ist von den WEA für die Privilegierung ein Mindestabstand vom 10-fachen ihrer 
Höhe zu Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), innerhalb im Zusammenhang be-
bauter Ortsteile (§ 34 BauGB) – sofern in diesen Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig 
sind – und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten. 
Die Höhe ist die Nabenhöhe zzgl. Radius des Rotors (Art. 82 Abs. 2 BayBO) 
 
Die Nabenhöhe beträgt für alle geplanten Anlagen 199 m. Der Rotordurchmesser beträgt ebenfalls für alle An-
lagen 172 m. Folglich beträgt die maßgebliche Höhe 285 m. 
 
Das 10-fache hiervon wären 2.850 m, welche nicht eingehalten werden würde. 
 
Jedoch finden die Art. 82 Abs. 1 u. 2 BayBO u. a. keine Anwendung auf Vorhaben, welche in Vorrang- und 
Vorbehaltsflächen errichtet werden oder die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 u. 2 BImSchG (Repowering) 
erfüllen (Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 u. 5 BayBO) 
 
Die Anlage 1 befindet sich Vorbehaltsgebiet. 
Die Anlage 2 befindet sich im Vorbehaltsgebiet und es handelt sich um Repowering. 
Die Anlage 3 befindet sich im Vorranggebiet. 
 
„10 H“ ist somit für diese nicht anwendbar. 
 
Nach Art. 82a Satz 1 BayBO ist von den WEA für die Privilegierung ein Mindestabstand von 1.000 m zu 
Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter Ort-
steile (§ 34 BauGB) – sofern in diesen Gebieten Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind – und 
im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten. 
Laut den uns vorliegenden Planunterlagen wird diese Mindestabstandsfläche jeweils eingehalten. 
 



 
Darüber hinaus finden gem. Art. 82b BayBO die Mindestabstände nach Art. 82 und 82a keine Anwendung auf 
Flächen in Windenenergiegebieten gemäß § 2 Nr. 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (=Vorrangge-
biete). 
Dies würde für die Anlage Nr. 3 greifen, was jedoch durch die ohnehin eingehaltene Abstandsfläche unerheb-
lich wird. 
 
Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass die geplante Anlage 1 nicht privilegiert ist und als sonstige 
Anlage nicht im Außenbereich zulässig ist. 
Die geplanten Anlagen 2 und 3 sind grundsätzlich privilegiert, jedoch muss auch die ausreichende Erschlie-
ßung gesichert sein. 
 
Eine Erschließung mit Wasser und Kanal ist nicht gegeben, jedoch auch nicht erforderlich. 
Die wegemäßige Erschließung ist durch gewidmete Feldwege sichergestellt. Hierbei muss jedoch noch eine 
entsprechende Wegevereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Antragsteller getroffen werden. 
 
Abschließend kann somit festgestellt werden, dass die geplante Anlage 1 nicht privilegiert ist und als sonstige 
Anlage nicht im Außenbereich zulässig ist. 
Die geplanten Anlagen 2 und 3 sind grundsätzlich privilegiert und ihre Erschließung ist sichergestellt. Es ist 
von einer bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit auszugehen. 
 
Zuerst sollen in den Vorranggebieten WKA entstehen und wenn das nicht ausreicht kommen die Vorbehalts-
gebiete ins Spiel. Deshalb hat der Gemeinderat auch in der Sitzung am 15.06.2023 seine Einwendungen zu 
den weiter geplanten Vorranggebieten beschlossen. Die Vorranggebiete sind bereits im Regionalen Planungs-
verband entschieden. Heute soll über die insgesamt 3 Anlagen von einem privaten Bauherrn gesprochen wer-
den. Der Gemeinderat hat zwei Möglichkeiten. Die zwei Beschlussvorschläge werden dem Gemeinderat dar-
gelegt.  
 
Im Gemeinderat wird aufgrund verschiedener Lagepläne die mittels Beamer vorliegen über die Standorte und 
Ortsnähe zu Urspringen diskutiert. Zusätzlich zu diesen 3 Privaten WKA will die Gemeinde Roden 4 WKA mit 
Bürgerbeteiligung errichten. Ein Mitglied des Gemeinderates ist der Meinung, da Urspringen bereits Richtung 
Karbach, Richtung Steinfeld, Richtung Roden Windräder hat, könne Sie jetzt nicht argumentieren, dass Ur-
springen eingekreist wird, das sei ja bereits der Fall. Es wird erläutert, warum die bestehenden Windräder da-
mals schon nicht abgewehrt werden konnten. Windräder waren privilegiert und damit gewollt. Erst als die 10h-
Regelung erlassen wurde, wurden keine neuen Windkraftanlagen mehr beantragt. Wenn die 10h-Regelung 
geblieben wäre, könnten diese 3 Windräder nicht gebaut werden. Nachdem die 10h-Regelung weggefallen ist, 
besteht wieder die Möglichkeit bis 1000 m an die Bebauung Windkrafträder zu errichten.  
 
Der restliche Gemeinderat ist der Meinung, da es sich bei den neuen WKA um wesentlich höhere und Leis-
tungsstärkere Anlagen handelt, dass diese noch mehr Schattenwurf produzieren und auch mehr Geräusche. 
Im Gemeinderat werden Argumente gesucht, wie sich die Gemeinde vor noch mehr und noch größeren Anla-
gen schützen kann. Windräder sind von der Landes- und Bundesregierung gewollt (privilegiert) und da hat die 
Gemeinde nur wenig Chancen sich zu wehren. Der Gemeinderat ist nach wie vor der Meinung, dass die Ge-
meinde mit den bestehenden Anlagen ihren Beitrag zu alternativer Energie und Energiewende leistet und bei-
trägt. Die Gemeinde Urspringen verkraftet nicht noch mehr und noch höhere Anlagen.  
 
Die Argumente vom 2. Beschluss unter Top 2 der Sitzung vom 15.06.2023 sollen hier auch alle eingesetzt 
werden, insbesondere der Mindestabstand von 2.000 m zur nächsten Bebauung. Schattenwurf, akustischer 
Geräusche, Tierschutz (insbesondere Fledermäuse! Auf die die Gemeinde beim Baugebiet auch hingewiesen 
wurde und begutachtet werden mussten). In den zu diesem Top beigefügten Unterlagen ist zwar darauf einge-
gangen. Die Windkrafträder hätten Sensoren, die das WKA abschalten, sobald sich ein Vogel nähert. Dem 
Gemeinderat ist nicht klar, wie das funktionieren soll. Außerdem wird von einem Mitglied des Gemeinderates 
nach dem Brandschutz gefragt. Im Internet kann man sich über das Löschen von Windräder informieren. 
Windräder werden nicht gelöscht, sondern die Feuerwehr muss das Gebiet 2.000 m um das Windrad absper-
ren. Hier ist die Frage wie das möglich sein soll, wenn die nächste Bebauung 1.000 m entfernt ist. Dann müss-
ten Teil des Ortes abgesperrt werden. Die Feuerwehr muss das Gebiet um das brennente Windrad absichern 
und Brände durch herabfallende Teile löschen. Da die Bebauung von Urspringen in diesem Gebiet ist, könnte 
auch hier zu Bränden kommen. Die Freiwillige Feuerwehr Urspringen ist auf jeden Fall nicht für einen Brand-
fall eines Windrades ausgestattet. In der Nähe besonders von WK 1 + 2 ist Wald. Besonders in der jetzigen 
Zeit mit dem Klimawandel ist der Boden auch in den Wäldern besonders trocken.  
 
 



 
Beschluss1: 
Gegen den Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung und Betrieb von 3 WEA auf den Grundstücken Fl.Nr. 793, 
940 und 961 der Gemarkung Roden (BImSchG) werden von Seiten des Gemeinderates keine Einwendungen 
vorgebracht. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja 1 Nein 11 Anwesend: 12 
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Nein“. 
 
 
Beschluss2: 
Gegen den Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung und Betrieb von 3 WEA auf den Grundstücken Fl.Nr. 793, 
940 und 961 der Gemarkung Roden (BImSchG) werden von Seiten des Gemeinderates folgende Einwendun-
gen vorgebracht: 

1. Fehlende Privilegierung der Anlage 1, Anlage 2 nur in Vorbehaltsgebiet (Unzulässigkeit der Anlagen 
führt zur Unzulässigkeit des gesamten Antrages). 

2. Erhebliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes 
3. Nach aktuellen Planungen des Regionalen Planungsverbandes droht die Einkreisung des gesamten Or-

tes. 
4. Weiterhin verweisen wir auf die Niederschrift der Gemeinderatsitzung vom 15.06.2023 den Beschluss 2 

vom Top 2 Regionalplan Würzburg - Fortschreibung des regionsweiten Windenergiesteuerungskonzep-
tes: Die Gemeinde beantragte bei dem Regionalen Planungsverband und hat einen Beschluss gefasst, 
dass Windkraftanlagen mindestens ein Abstand von 2.000 m vom bebauten Gebiet der Gemeinde Ur-
springen haben müssten. Die Höhe der Windkraftanlagen soll weiterhin auf 150 m Höhe reduziert wer-
den.  Insbesondere wegen Schattenwurf und Schallimmission, Befeuerung, vorhandene Brutplätze von 
Vögeln, Fledermäuse und andere Tieren. Weiterhin werden durch die Errichtung von noch mehr und 
noch höheren Anlagen in diesem Gebiet die Wohnqualität der Bürgerinnen und Bürger von Urspringen 
(Naherholungsgebiet) und wohnen in den Wohngebieten enorm zusätzlich beeinträchtigt. Außerdem 
verweisen wir auf den Verlust von Waldflächen.  

5. Brandschutz 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 1  Anwesend 12   
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
 
 
 
TOP  3 Informationen vom Bürgermeister - öffentlich - 

 

TOP  3.1 
Erweiterung und Teilsanierung KiTa Urspringen (Bestandsgebäude) –  
Sachstandsbericht 

 
 Fliesenleger vor Ort für die Toiletten 
 Trockenbauer teilweise Akustikdecke eingebaut, teilweise die Wände schon überzogen. 
 Elektriker hat die 31. Und 32 KW Urlaub 
 Fenster sind soweit alle eingebaut 
 Rohbauarbeiten Aufzug beginnen ab dem 21.08.2023 bis ca. Ende Sept 2023. 
 Vorab Rückbau des Daches für den Aufzug 
 Ausbau der Betonplatten: Nach Rücksprache mit dem Rohbauer und auch Alfred Schmitt hat der Bür-

germeister dazu befragt, haben alle erklärt, dass es nicht wirtschaftlich ist. Gemeinderat Alfred Schmitt 
erklärt nochmals, dass das niemand machen würde und nicht wirtschaftlich ist. Bürgermeister Volker 
Hemrich schlägt deshalb vor, die Betonplatten zum Selbstausbau und Abholung für die Bürger auszu-
schreiben. 

 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  3.2 
Erweiterung und Teilsanierung KiTa Urspringen (Neubau) - Sachstandsbe-
richt 

 
 Die Außenanlage ist bis auf die Sonnensegel soweit fertig. 
 Geländer im Bereiche Treppe/Kleinkindbereich wird in der 34 und 35 KW installiert. 



 Kleinere Nacharbeiten am Zaun 
 Schließzylinder an den beiden Toren fehlen noch 
 Blecharbeiten von der Firma Depotec stehen ebenfalls noch aus.  

 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  3.3 
Dorferneuerung Urspringen 2 - Information zum Sachstand Neugestaltung 
Kronengasse 

 
 Beginn mit den Pflasterarbeiten seit Mitte letzter Woche KW 30 durch einen Subunternehmer der Firma 

Zöller-Bau. 
 Die Firma Zöller-Bau ist erstmal fertig in der Kronengasse, bis auf kleinere Arbeiten nach den Pflaster-

arbeiten 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 

TOP  3.4 
Dorferneuerung Urspringen 2 - Information zum Sachstand Neugestaltung 
Platz Steinfelder Straße 

 
 Beginn der Straßenbauarbeiten seit letzter Woche (KW 30) 
 Kanal und Wasserhausanschluss sind beide hergestellt 
 Die Firma Zöller-Bau ist vom 07.08. bis 21.08.2023 in Urlaub, daher ruht die Baustelle in dieser Zeit. 

 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  3.5 Herrengässchen - Beleuchtung 

 
 Die Hülsen für die Straßenbeleuchtung im Herrengässchen sind alle eingebaut 
 Warten auf die Straßenlampen 

 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  3.6 Straßeninstandsetzung 

 
Restarbeiten an den Bordsteinen in der Hauptstraße und das Bankette in der Billingshäuser Straße wurde 
auch repariert. 
 
Ein Mitglied des Gemeinderates meint, dass es nicht gut repariert wurde. Das Bankett und fehlende Befesti-
gung wurde einfach betoniert. Die Straße und alles ist neu gemacht. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  3.7 Straßenbeleuchtung - Bügel an der Lampe am Sportheim 

 
Der Bügel an der Lampe am Sportheim wurde mittlerweile nochmals beschädigt inkl. Schiefstellung der  
Straßenlampe. Wenn die Firma Zöller-Bau dort abgezogen ist wird der Bügel erneuert werden.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  3.8 Schild Ecke Sonnenstraße 

 
Auch das Schild an der Ecke Sonnenstraße beim Anwesen Zeller/Hörning wurde angefahren und steht 
krumm. Es handelt sich wie auch bei dem Bügel am Sportheim um Fahrerflucht.  
 
zur Kenntnis genommen 



 
TOP  3.9 Bügel Fußweg Sudetenstraße - Schulstraße 

 
Auch der Bügel ist krumm und muss bei Gelegenheit nachgerichtet werden. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  3.10 Grundschule Urspringen - Sanierung der Klassenräume 

 
Umbau von 2 Klassenzimmern hat begonnen und soll in den Ferien erledigt werden. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  3.11 Windenergieanlagen der Gemeinde Roden - Gespräch mit dem Gemeinderat 

 
Die Gemeinde Roden wurde angeschrieben. Es wird jetzt nach einem gemeinsamen Termin gesucht. Das 
Treffen der beiden Gemeinderäte wird wahrscheinlich in Urspringen stattfinden.  
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  3.12 Landtags- und Bezirkswahl 2023 

 
Bürgermeister Volker Hemrich fragt, wer von den Gemeinderäten bei der Landtags- und Bezirkstagswahl am 
8. Oktober 2023 sicher da ist und eingesetzt werden kann: 
 

 Egon Sendelbach 
 Alfred Schmitt 
 Tatjana Blass (nachmittags bitte einteilen) 
 Andreas Wolf (bitte vormittags einteilen) 
 Martin Albert 
 Simone Mahler 
 Paul Nätscher 
 Bürgermeister Volker Hemrich 
 Sigrid Graf 

 
Sabine Eckert hat sich bereits nach dem Aufruf in der VG gemeldet. Sie würde auch helfen. 
 
Im nächsten Mitteilungsblatt wird der Aufruf nach Helfern nochmals veröffentlicht. Für die Urnenwahl und die 
Briefwahl werden je mind. 8 Helfer benötigt. 
 
Außerdem hat sich die Gemeinde Urspringen auch als Wahllokal für die U18-Wahl vom 21. –29.09.2023  
während den Dienststunden im Rathaus gemeldet. Hier können Jugendliche von 16-18 wählen. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  3.13 Kommunale Wärmeplanung 

 
In der Bürgerversammlung wurde eine kommunale Wärmeplanung der Gemeinde Urspringen angeregt. Hier 
ist der Bürgermeister mit dem Landratsamt in Kontakt. Der Sachbearbeiter befindet sich allerdings derzeit in 
Urlaub. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 



 
TOP  4 Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

 
TOP  4.1 Unterlagen für die Gemeinderatsitzung 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates beanstandet, dass für den nachträglich eingefügten Top 2 die Unterlagen erst 
am Mittwochnachmittag vorgelegen haben. Das waren 36 Unterlagen, die sehr kurzfristig durchgearbeitet wer-
den mussten. 
 
Bürgermeister Volker Hemrich erklärte dem Mitglied des Gemeinderates, dieser Sachverhalt wurde ausführ-
lichst unter Top 2 den anwesenden Gemeinderäten erklärt und erörtert. Er erklärte nochmals warum und dass 
die Unterlagen nicht früher im Ratsinformationssystem eingestellt werden konnten. Wenn die Verwaltung mit 
der Gemeinde nicht reagiert hätte, wäre eine Beteiligung als Nachbargemeinde nicht mehr möglich gewesen, 
dies hätte dann die Folge gehabt, dass die Gemeinde ohne Vorbringen ihrer Einwände mit der Planung der 
Windenergieanlagen einverstanden gewesen wäre. Daher musste der Top kurzfristig auf die Tagesordnung 
aufgenommen und der Gemeinderat hatte auf Nachfrage zu Beginn der Sitzung keine Einwendungen gegen 
die Erweiterung der Tagesordnung. Alternativ hätte in der nächsten Woche mit diesem Top noch einmal eine 
Gemeinderatsitzung stattfinden müssen. 
 
 
TOP  4.2 Termine Gemeinderatsitzungen für das 2. Halbjahr 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates fragt nach den voraussichtlichen Terminen für Gemeinderatsitzungen im  
2. Halbjahr 2023. 
 
Als nächster Termin ist 14.09.2023 vorgesehen. Wenn bis dahin nichts Wichtiges vorliegt, könnte der Termin 
auch eine Woche nach hinten auf den 21.09.2023 verschoben werden. 
 
Die voraussichtlichen Termine werden den Gemeinderäten als E-Mail zugeschickt. 
 
Falls am 14.09.2023 eine Gemeinderatsitzung stattfindet, entschuldigt sich Gemeinderat Andreas Wolf. 
 
 
TOP  4.3 Abbruch der Anwesen Judengasse 6 und 7 

 
Ein Mitglied des Gemeinderates fragt nach den Abbrucharbeiten. 
 
Durch das Architekturbüro bma wurde die Firma mehrfach angeschrieben. Bürgermeister will nochmals nach 
dem Sachstand fragen. Wenn sich die Firma nicht meldet werden die Abbrucharbeiten nochmals neu ausge-
schrieben. 
 
Ein Mitglied des Gemeinderates erklärt, dass hier dann Schadensersatzforderungen gestellt werden könnten. 
 
 
TOP  5 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 13.07.2023 

 
Die Niederschrift wurde den Gemeinderatsmitgliedern ausgehändigt. 
 
Beschluss: 
Die Niederschrift wird ohne Einwände genehmigt 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 11  Nein 0  Anwesend 12  Persönlich beteiligt 1   
Gemeinderat Paul Nätscher stimmt mit „Ja“. 
Gemeinderat Jochen Vogel enthält sich der Abstimmung, da er nicht an der Sitzung teilgenommen hat. 
 
 
 
 
 
 
 



Ablesung der Wasseruhren 
 
Für die Abrechnung der Wasser- und Kanalgebühren werden die Wasseruhren zum 30. September 2023 ab-
gelesen. Wir bitten um Ihre Kenntnisnahme und Mithilfe. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir Landwirte und Großviehhalter, bei denen eine Vergünstigung in Form 
von Kanalfreibeträgen berücksichtigt werden soll, eine Kopie des Gebührenbescheides aus dem Jahr 2021 
von der Bayer. Tierseuchenkasse bei der Gemeinde Urspringen oder bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld 
abzugeben. 
 
 
Übungen der Bundeswehr 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld möchte darüber informieren, dass die Bundeswehr in den Ge-
meinden Birkenfeld, Ortsteil Billingshausen und Urspringen in der Zeit vom 21.09.2023 – 22.09.2023,  
Übungen (Truppenübung) durchführt.  
 
Bitte halten Sie sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fern.  
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (z.B. Fundmunition) ausgehen, wird 
besonders hingewiesen. Bitte melden Sie jeden Fund der Polizei. Das Sammeln, der Erwerb, der Besitz und 
der Verbrauch dieser Gegenstände ist verboten und kann nach Vorschriften des Strafgesetzbuches, sowie 
nach den waffen- und sprengstoffrechtlichen Bestimmungen geahndet werden.  
 
Bitte melden Sie Schäden, die die Bundeswehr verursacht hat der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
sofern sie nicht bereits durch den Flurschadenoffizier abgegolten oder von Schadentrupps der Einheit beseitigt 
worden sind.  
 
 
Öffentliche Bekanntmachung von Gemeinderatssitzungen 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinderatssitzungen werden durch Aushang an den  
gemeindlichen Bekanntmachungstafeln am Rathaus, am Dorfplatz und an der Bushaltestelle, in der Tages-
presse sowie auf der Homepage der Gemeinde Urspringen bekannt gemacht. 
 
 
DSD-Sack-Abfuhr 
 
Die nächste Abfuhr der DSD-Säcke findet für unsere Gemeinde am 
 

Donnerstag, 12.10.2023 
statt. 
 
 
Leerung der blauen Papiertonne 
 
Die nächste Abfuhr der blauen Papiertonne findet für unsere Gemeinde am 
 

Dienstag, 17.10.2023 
statt. 
 
 
 
Erscheinen des nächsten Mitteilungsblattes 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Urspringen erscheint voraussichtlich in der  
42. Kalenderwoche 2023. 
 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis spätestens Mittwoch, 11.10.2023 bei der  
Gemeinde Urspringen oder der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
E-Mail: amtsblatt.urspringen@vgem-marktheidenfeld.de, abzugeben. 

mailto:amtsblatt.urspringen@vgem-marktheidenfeld.de


Sprechtag des Bauamtes des Landratsamtes Main-Spessart 
 
Der nächste Bauamtssprechtag des Landratsamtes Main-Spessart findet am  
 

Donnerstag, 12.10.2023 
in der Zeit von 09.30 – 11.30 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft statt. 
 
Nach vorheriger Terminabstimmung erfolgt - parallel zu der o. a. Sprechzeit - auch eine Beratung  
durch den Klimaschutzbeauftragten/Energieberater des Landkreises.  
Kontakt: Michael.Kohlbrecher@Lramsp.de, Tel.: 09353/793 1725. 
 
 
 
Gemeinde Urspringen 
Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 
 
 

Urspr inger  Gruppe  
Wasserversorgungszweckverband des Ortsteiles Duttenbrunn (Markt Zellingen), 

des Stadtteiles Stadelhofen (Stadt Karlstadt) und der Gemeinde Urspringen, 
Landkreis Main-Spessart 

 
Stellenausschreibung 

 
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Urspringer Gruppe stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
einen Geschäftsführer (m/w/d) in Vollzeit (39 Wochenstunden) oder Teilzeit (annähernd Vollzeit)  
auf unbestimmte Dauer (unbefristet) ein. 
 
Das sind Ihre wesentlichen Aufgaben: 
 Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung einschließlich Sitzungsdienst    
     und Umsetzung der gefassten Beschlüsse 
 Erstellung bzw. Änderung von Satzungen (Verbandssatzung, Wasserabgabesatzung, Beitrags-  
     und Gebührensatzung, Verbesserungsbeitragssatzung) 
 Erstellung des Haushaltsplans und Haushaltsvollzug (Anordnung von Einnahmen und Ausgaben) 
 Erlass von Bescheiden nach dem KAG 
 Abschluss von Ingenieurverträgen 
 Koordination von Reparaturarbeiten in Zusammenarbeit mit dem technischen Betriebsführer 
 
Unsere Anforderungen: 
 Abgeschlossene Berufsausbildung zum Verwaltungsfachwirt (BL II oder QE 3) 
 Berufserfahrung im kommunalen Bereich; nach Möglichkeit in den erforderlichen Aufgabenbereichen  
 Organisations- und Verhandlungsgeschick mit eigenverantwortlicher und eigenständiger Handlungsweise  
 Verantwortungsvolles, zuverlässiges und sorgfältiges Arbeiten 
 
Wir bieten: 
 Krisensicherer und moderner Arbeitsplatz im Rathaus Urspringen 
 Sämtliche Arbeiten sind grundsätzlich im Home-Office möglich 
 Flexible Arbeitszeitgestaltung 
 Für das Arbeitsverhältnis gilt der TVöD-VKA 
 Qualifizierte Einarbeitung und laufende Fortbildungsmaßnahmen 
 
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis spätestens 27.10.2023 postalisch an den  
Zweckverband zur Wasserversorgung der Urspringer Gruppe, Hirschtal 20, 97274 Leinach  
oder online an  
info@urspringer-gruppe.de (PDF-Format) 
 
Bitte übersenden Sie keine Originale, da die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgege-
ben werden. Ihre Daten werden vertraulich im Sinne der DSGVO behandelt. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer Manfred Franz (01 72 / 5 91 66 03) gern zur Verfügung. 

mailto:Michael.Kohlbrecher@Lramsp.de
mailto:info@urspringer-gruppe.de


 
SONSTIGE INFORMATIONEN 
 
Vortrag „Update Demenz 2023“ am Mittwoch, den 11. Oktober 2023, 18 – 20.30 Uhr im Festsaal 
Bezirkskrankenhaus Lohr a. Main  
 
Der Vortrag gibt einen kompakten Überblick über wichtige Aspekte der Demenzerkrankung von den 
häufigsten Demenzarten, über Diagnostik, Therapieverfahren sowie neue Entwicklungen.  
Die Veranstaltung ist auch für Ärzte und medizinisches Fachpersonal gedacht. CME-Punkte sind er-
hältlich.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Wahlvordruck  G5

Gemeinde

Urspringen

Verwaltungsgemeinschaft

Marktheidenfeld

Zutreffendes  bitte  ankreuzen  [  oder  in Druckschrift  ausfüllen

WAHLBEKANNTMACHUNG

zur  Landtagswahl  und  zur  Bezirkswahl

am  8. Oktober  2023

1.  Die Wahl  dauert  von 8 bis  18  Uhr.

2.  Die Gemeinde

€ bildet  einen  Stimmbezirk.  Der  Wahlraum  befindet  sich  in der

Schloßparkhalle  -  Anbau,  Schloßstraße  33, 97857  Urspringen

Der Wahlraum ist !E barrierefrei  €  nicht barrierefrei.

3.  §  Der  Briefwahlvorstand  tritt  zur  Ermittlung  des  Briefwahlergebnisses

um 15.30  Uhr  in der

Schloßparkhalle  -  Halle,  Schloßstraße  33, 97857  Urspringen  (barrierefrei)

zusammen.

4.  Stimmberechtigte  Personen  können  nurin  dem  Wahlraum  des  Stimmbezirks  abstimmen,  in dessen  Wählerverzeichnis

sie  eingetragen  sind.  Die  Stimmberechtigten  haben  ihre  WahIbenachrichtigung  und  ihren  amtlichen

Personalausweis  oder  Reisepass  zu den  Abstimmungen  mitzubringen.

Jede  Wählerin/Jeder  Wähler  hat  zwei  Stimmen  für  die Landtagswahl  sowie  zwei  Stimmen  für  die Bezirkswahl.  Gewählt

wird  mit amtlichen  Stimmzetteln,  die der  Wählerin/dem  Wähler  bei Betreten  des  Wahlraums  ausgehändigt  werden.

Im Einzelnen  erhält  die Wählerin/der  Wähler  folgende  Stimmzettel:

- einen  kleinen  weißen  Stimmzettel  zur Landtagswahl  für die Wahl  einer  oder  eines  Stimmkreisabgeordneten

(Erststimme),

- einen  großen  weißen  Stimmzettel  zur Landtagswahl  für die Wahl  einer  oder  eines  WahIkreisabgeordneten

(Zweitstimme),

- einen  kleinen  blauen  Stimmzettel  zur Bezirkswahl  für die Wahl  einer  Bezirksrätin  oder  eines  Bezirksrats  im

Stimmkreis  (Erststimme),

- einen  großen  blauen  Stimmzettel  zur Bezirkswahl  für die Wahl  einer  Bezirksrätin  oder  eines  Bezirksrats  im

Wahlkreis  (Zweitstimme).

Auf  jedem  Stimmzettel  daf  nur  eine  Stimme  abgegeben  werden.

Die Wählerin/Der  Wähler  kennzeichnet  durch  je ein Kreuz  oder  auf  andere  Weise  in dem  hierfür  vorgesehenen  Kreis

auf  dem Stimmzettel  mit den Stimmkreisbewerbern,  welcher  Stimmkreisbewerberin/weIchem  Stimmkreisbewerber,

und auf  dem Stimmzettel  mit den Wahlkreisbewerbern,  welcher  WahIkreisbewerberin/welchem  Wahlkreisbewerber

er/sie  seine/ihre  Stimme  geben  will.

Die Stimmzettel  müssen  von der  Wählerin/vom  Wähler  in einer  Wahlkabine  bzw. hinter  einer  Sichtschutzvorrichtung

des  Wahlraums  oder  in einem  besonderen  Nebenraum  gekennzeichnet  und mehrfach  so gefaltet  werden,  dass  die

Stimmabgabe  nicht  erkennbar  ist. In der  Wahlkabine  darf  nicht  fotografiert  oder  gefilmt  werden.

5. Die Wahlhandlung  sowie  die im Anschluss  daran  erfolgende  Ermittlung  und Feststellung  des  Wahlergebnisses  im

Stimmbezirk  sind  öffentlich.  Jedermann  hat  Zutritt,  soweit  das  ohne  Beeinträchtigung  des  Wahlgeschäfts  möglich  ist.



6.  Stimmberechtigte,  die  einen  Wahlschein  haben,  können  an der  Wah1

a)  durch  Stimmabgabe  in einem  beliebigen  Wahlraum  des  auf  dem  Wahlschein  bezeichneten  Stimmkreises

oder

b)  durch  Briefwahl

teilnehmen.

Wer  durch  Briefwahl  abstimmen  will, erhält  von der  Gemeinde  (VerwaItungsgemeinschaft)  auf  Antrag  mit dem

Wahlschein  folgende  Unterlagen:

je einen  Stimmzettel  mit  den  Stimmkreisbewerbern  für  die  Landtagswahl  (weiß)  und  die  Bezirkswahl  (blau),

je einen  Stimmzettel  mit  den  Wahlkreisbewerbern  für  die  Landtagswahl  (weiß)  und  die  Bezirkswahl  (blau),

einen  weißen  Stimmzettelumschlag  für  die  Landtagswahl,

einen  blauen  Stimmzettelumschlag  für  die  Bezirkswahl,

einen  roten  Wahlbriefumschlag  mit  der  Anschrift,  an die  der  Wahlbrief  zu übersenden  ist, und

ein Merkblatt  für  die  Briefwahl.

Bei  der  Briefwahl  müssen  die  Stimmberechtigten  dafür  sorgen,  dass  der  Wahlbrief,  in dem  sich  der  Wahlschein  und

die verschlossenen  StimmzetteIumschläge  (mit  den  jeweils  zugehörigen  Stimmzetteln)  befinden,  bei der  auf  dem

Wahlbriefumschlag  angegebenen  Stelle  spätestens  am 8. Oktober  2023  bis  18  Uhr  eingeht.  Der  Wahlbrief  kann

auch  bei  der  angegebenen  Stelle  abgegeben  werden.

Nähere  Hinweise  darüber,  wie die Stimmberechtigten  die Briefwahl  auszuüben  haben,  ergeben  sich aus dem

Merkblatt  für  die  Briefwahl.

7.  Jede  stimmberechtigte  Person  kann  ihr  Stimmrecht  nur  einmal  und  nur  persönlich  ausüben.  Eine  Ausübung  des

Stimmrechts  durch  einen  Vertreter  anstelle  der  stimmberechtigten  Person  ist unzulässig  (Art.  3 Abs.  4 LWG).

Eine  stimmberechtigte  Person,  die  des  Lesens  unkundig  oder  wegen  einer  Behinderung  an der  Abgabe  ihrer  Stimme

gehindert  ist, kann  sich  hierzu  der  Hilfe  einer  anderen  Person  bedienen.  Die  Hilfeleistung  ist auf  technische  Hilfe  bei

der  Kundgabe  einer  von  der  stimmberechtigten  Person  selbst  getroffenen  und geäußerten  Wahlentscheidung

beschränkt.  Unzulässig  ist eine  Hilfeleistung,  die  unter  missbräuchlicher  Einflussnahme  efolgt,  die

selbstbestimmte  Willensbildung  oder  Entscheidung  der  stimmberechtigten  Person  ersetzt  oder  verändert  oder

wenn  ein  Interessenkonflikt  der  Hilfsperson  besteht  (Art.  3 Abs.  5 LWG).

Wer  unbefugt  wählt  oder  sonst  ein unrichtiges  Ergebnis  einer  Wahl  herbeiführt  oder  das  Ergebnis  verfälscht,  wird  mit

Freiheitsstrafe  bis  zu 5 Jahren  oder  mit  Geldstrafe  bestraft.  Unbefugt  wählt  auch,  wer  im Rahmen  zulässiger  Assistenz

entgegen  der  Wahlentscheidung  des  Wahlberechtigten  oder  ohne  eine  geäußerte  Wahlentscheidung  des

Wahlberechtigten  eine  Stimme  abgibt.  Der  Versuch  ist  strafbar  (§ 1 07a  Abs.  1 und  3 StGB).

Datum

Marktheidenfeld,  29.08.2023
;X7

Unterschriff

Achim  Müller

Gemeinschaftsvorsitzender

Angeschlagen  am: abgenommen  am:



 
 

Im Rathaus Urspringen: 
 
Im 1. Stock im Sitzungszimmer  
während den Dienststunden: 
 
Dienstag, 26.09.2023 und 
Donnerstag, 21.09. und 28.09.2023 
 
Von   9.00 – 12.00 Uhr und  
Von 18.30 – 19.30 Uhr  
 
 



 
SONSTIGE INFORMATIONEN 
 
Vortrag „Update Demenz 2023“ am Mittwoch, den 11. Oktober 2023, 18 – 20.30 Uhr im Festsaal 
Bezirkskrankenhaus Lohr a. Main  
 
Der Vortrag gibt einen kompakten Überblick über wichtige Aspekte der Demenzerkrankung von den 
häufigsten Demenzarten, über Diagnostik, Therapieverfahren sowie neue Entwicklungen.  
Die Veranstaltung ist auch für Ärzte und medizinisches Fachpersonal gedacht. CME-Punkte sind er-
hältlich.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E I N L A D U N G 
 

zum  
Grenzgang mit Karbach 

am 
Dienstag, 3. Oktober 2023  

um 9:30Uhr 
am Treffpunkt siehe Plan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmeldung bitte bis Montag, 25.09.2023  

bei Erwin Gehrsitz (erwin.gehrsitz@web.de) oder 
Ernst Sendelbach  



Der TSV Urspringen hat auf dem Sportplatz

aktuell noch Plätze für Bandenwerbung 

in verschiedenen Größen zu vergeben.

Interesse an Bandenwerbung?

Bei Interesse gerne bei Klaus Eckert unter

09396 2343 melden, um weitere

Details zu besprechen.



Kommersabend
am Samstag 7. Oktober
Festprogramm:

17.45 Uhr  Kirchenparade ab Musikheim mit dem  
"Frammersbacher Blech", dem Urspringer Gemeinderat  
und den Urspringer Vereinen.

18.00 Uhr    Festgottesdienst für lebende und verstorbene Mitglieder des 
Musikvereins Urspringen. Die Singgruppe und der Gesangverein 
werden den Gottesdienst mitgestalten.

19.00 Uhr   Festkommers mit Ehrungen verdienter und langjähriger 
Mitglieder.

Unterhaltungsmusik mit dem "Frammersbacher Blech".

Wir laden herzlich alle Urspringer und auch die umliegende Bevölkerung zu 
unserem Kommersabend ein.

Dem TSV Urspringen sagen wir schon im Vorfeld Danke für die Bewirtung an 
diesem Abend.

Wir freuen uns auf Euer Kommen.

MUSIKVEREIN URSPRINGEN





 



Kultureller Abend 

€

Synagogenkonzert
mit dem

„Lohrer Zupfensemble“

in der Urspringer Synagoge 

 am Freitag, 27. Oktober 2023

Beginn 19:30 Uhr (Einlass 19.00 Uhr)

Eintritt 10 €

Kartenbestellung 
telefonisch oder per Email unter

09396-2262 oder christine.kasamas@t-online.de



 

Freut euch auf tolle neue Romane, Bilderbücher, 

TKKG-Kinderbücher und Tonies! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Büchereiteam freut sich auf euren Besuch! 
 

KÖB Urspringen, Kirchstr. 3, 97857 Urspringen 

Homepage: urspringen.koeb-unterfranken.de 

geöffnet Mittwoch von 16:00 – 18:00 Uhr 

http://www.bibkat.de/koeb-urspringen
http://www.bibkat.de/koeb-urspringen
http://www.bibkat.de/koeb-urspringen


 





 Schulung zu Alltagsbegleiter*innen im Herbst durch die Beratungs-
und Kontaktstelle RuDiMachts!

Die Beratungs- und Kontaktstelle für Menschen mit Demenz, Angehörige und
Senioren „RuDiMachts!“ in Marktheidenfeld bietet von September bis November
2023 wieder eine kostenlose Schulung nach §45 SGB XI für zukünftige Helfer*innen
und Alltags-begleiter*innen an.

Ziel dieses freiwilligen Engagements ist die stundenweise Unterstützung, Begleitung
und Aktivierung von unterstützungsbedürftigen Senior*innen im Alltag mit und ohne
Gedächtnisbeeinträchtigungen im häuslichen Umfeld oder bei Gruppenaktivitäten
sowie die Entlastung pflegender Angehöriger von Menschen mit Pflegebedürftigkeit
und/oder Demenz im Raum Marktheidenfeld und umliegenden Gemeinden.

Zu den Aufgaben der Alltagsbegleiter*innen gehören z.B. vorlesen, spazieren gehen,
sich unterhalten, Gesellschaftsspiele, Begleitung zum Arzt, zum Einkaufen, ins Café
oder zum Friedhof oder einfach nur da sein und Gesellschaft leisten. Pflegerische
Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.

Für Ihr zeitlich selbst bestimmtes Engagement erhalten die ehrenamtlichen
Mitarbeitenden eine Aufwandserstattung zzgl. Kilometerpauschale und stehen im
engen Austausch mit den Mitarbeiterinnen von RuDiMachts! Es finden regelmäßige
Austauschtreffen statt, zudem haben die Ehrenamtlichen die Möglichkeit, an
hausinternen Fortbildungen der Beratungsstelle kostenlos teilzunehmen. An
geselligen Zusammenkünften fehlt es auch nicht.

Die Schulung mit fachspezifischen Dozent*innen beinhaltet Themen wie z.B.
alterstypische Erkrankungen, Kommunikation und Umgang mit Menschen mit
Demenz, Betreuungsrecht, Leistungen der Pflegeversicherung, Ernährung im Alter,
Notfallhandeln, Möglichkeiten der Aktivierung etc.
Sie findet an folgenden Dienstagen jeweils von 8.10 bis 12.30 Uhr statt:
19.09./ 26.09./ 10.10./ 17.10./ 31.10./ 07.11./ 14.11. / 28.11.2023

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich an:
Friederike Bährund Beate Höflich
Beratungs- und Kontaktstelle RuDiMachts!
Lehmgrubener Straße 18
97828 Marktheidenfeld
Tel.:09391/9864-113
E-Mail: rudimachts@rummelsberger.net
Internet: https://altenhilfe.rummelsberger-diakonie.de/standorte/marktheidenfeld-
beratungsstelle-rudimachts/angebote-termine/



Leitung:
Hubert Hoche

singt Chorwerke von:
Brahms, Farmer, Gjeilo,
Hauptmann, Hoche,

Mendelssohn-Bartholdy,
Pärt, Rheinberger,

Rudin, Rutter

BENEFIZKONZERT
ZU GUNSTEN

DES RENOVIERTEN PFARRHEIMS

24. SEPTEMBER 2023, 14.00 UHR

URSPRINGEN
PFARRKIRCHE "MARIA VOM BERGE KARMEL"

Eintritt frei – Spenden erbeten

ViaVicis

Veranstalter: Pfarrgemeinde Urspringen









   
 

                                                                                                                      

 
 
Liebe Gemeinde,  
wir laden ein zu unseren Gottesdiensten: 
 

Sonntag, 1.10. Erntedank   
10.30 Uhr Familienfreundlicher Gottesdienst, Kirche Billingshausen, 
                                      anschl. Brunch im Pfarrhof 

Sonntag, 8.10. 18. Sonntag nach Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen   

Sonntag, 15.10. 19. Sonntag nach Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen  

Sonntag, 22.10. 20. Sonntag nach Trinitatis   
14.00 Uhr Ordination Pfarrerin Racherbäumer in Uettingen, 
                                       Kein Gottesdienst in Billingshausen 

Sonntag, 29.10. 21. Sonntag nach Trinitatis   
09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Kirchweih,  
                                      Kirche Billingshausen     
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, St. Peter Leinach    

Montag, 30.10.   
10.00 Uhr Gottesdienst am Kirchweihmontag mit Lesung von Gernot 

Meyer aus der Chronik, Kirche Billingshausen   
 
Unsere sonstigen Veranstaltungen: 

Donnerstag, 5.10.   
19.30 Uhr Frauentreff Leinach: 1. Treffen nach der Sommerpause, 
                                      Kath. Gemeinderaum neben St. Laurentius Leinach    

Donnerstag, 19.10.   
12.30 Uhr Seniorenmittagessen im "Goldenen Lamm" Billingshausen, 

Anmeldung bis Mittwoch,18.10. um 14.00 Uhr im Lamm    

Jeden Mittwoch (außer in den Ferien) 17.30 Uhr und Sonntag, 15.10. um 10.00 Uhr:  
Gemeindebücherei, Rathaus Billingshausen   
 
Bei allen anderen Unsicherheiten und Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an 
Pfarrer Betschinske oder zu den Öffnungszeiten an das Pfarramt. 
Die Öffnungszeiten des Pfarramtes sind: Mittwoch und Freitag 8.00-12.00 Uhr, 
Tel. 09398-281, Fax 09398-998971 
pfarramt.billingshausen@elkb.de oder Klaus.Betschinske@elkb.de  

 

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE  BILLINGSHAUSEN 

zugehörige Orte: Ansbach, Billingshausen, Birkenfeld, Duttenbrunn, 
Leinach, Roden und Urspringen   
 

www.billingshausen-evangelisch.de 

mailto:pfarramt.billingshausen@elkb.de
mailto:Klaus.Betschinske@elkb.de


Freitag 22.09. Hl. Mauritius und Gefährten

Bi 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) - 2. Seelenamt für Antonie Möschl / für Walter u. Herta Rapps u. 
Eltern / Gebhard Zink, Eltern u. Schwiegereltern / Alois Müller mit Familie

Samstag 23.09. Hl. Pius v. Pietrelcina

An 18:30 Vorabend-Wort-Gottes-Feier (Past. Ref. Christiane Hetterich) mit Gebetsintention: Seelenamt für 
Ida Schubert / Karl Fischer u. verst. Angeh. / Hermann Fröhlich u. verst. Angeh.

Sonntag 24.09. 25. SONNTAG IM JAHRESKREIS Kollekte: Caritative Aufgaben

Ro 8:45 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für (L) Christine u. Kornel Sendelbach u. Ang. / Michael Sendelbach 
u. verst. Angeh.

Ur 8:45 Wort-Gottes-Feier (Past. Ref. Christiane Hetterich)
Bi 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für (L) Erwin u. Maria Lang u. Ang. / Maria u. Edmund Lang, Eltern 

u. Schwiegereltern / Karl Konrad, Eltern u. Schwiegereltern / Lebende u. Verstorbene der Fam. 
Hörning u. Schneider / (L) Werner Lang, Eltern und Schwiegereltern

Ka 10:15 Wort-Gottes-Feier (Past. Ref. Christiane Hetterich)
Ka 10:15 Kinderkirche im alten Kindergarten
Ur 14:00 Konzert mit Via Vicis (Erlös für das Pfarrheim)
Bi 19:00 Taizé-Gebet (Ricky u. Daniela Haubenreich)

Dienstag 26.09. Hl. Kosmas und hl. Damian

Bi 8:30 Qi Gong im Garten des Birkenfelder Pfarrhauses (Bei schlechtem Wetter, Regen fällt Qi Gong aus.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich)

Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden in der Ukraine und in der Welt
Ur 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Josef, Martha  u. Martin Ehehalt (L) / Hermine Ehehalt (L) u. 

verstorbene Angehörige / Gertrud u. Hermann Jekel / Ruth u. Alfred Weimann, Frieda u. Dieter 
Wiesner u. verst. Angeh.

Donnerstag 28.09. Donnerstag der 25. Woche im Jahreskreis

Bi 7:30 - 8:15 Uhr Kontemplation im Pfarrhaus Birkenfeld, bitte 5 Minuten vor Beginn da sein
Bi 14:00 Rosenkranz

Freitag 29.09. HL. MICHAEL, HL. GABRIEL UND HL. RAFAEL

Bi/Ka Krankenkommunion in Birkenfeld u. Karbach

Samstag 30.09. Hl. Hieronymus

Ka 18:00 Vorabendgottesdienst zum Erntedank (Pfr. Redelberger) - im Anschluss Umtrunk vor der Kirche
-  für Helene u. Alfred Lang, lebende u. verstorbene Angehörige (L) / Lotte u. Oswald Warmuth 
sowie Sigrid Warmuth-Röhrig / Josef Hasenfuß u. Angeh. / Oskar Väthröder (JT)

Ro 18:30 Wort-Gottes-Feier (Past. Ref. Christiane Hetterich)

Sonntag 01.10. 26. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ur 10:00 Abholung der Erntekrone  am Marienbild
Ur 10:15 Messfeier zu Erntedank (Pfr. Albert) - für Verst. d. Fam. Seim u. Gress / Eugenie Kratzer sowie 

Verstorbene d. Familien Kratzer u. Roß
An 10:15 Familienwortgottesdienst zum Erntedankfest mit dem "Kindernest" Ansbach (Past.Ref. Christiane 

Hetterich u. Maria Arnold) mit Gebetsintention für Theo Pfeuffer, Eltern u. Geschwister
Bi 10:15 Messfeier als Familiengottesdienst zu Erntedank (Pfr. Redelberger) - für Karl Hörning u. Angeh. / 

(L) Heinrich u. Luise Liebler u. Ang. / (L) Hermine u. Hermann Keidel / Angelina u. Hermann 
Hörning, Willi Lang u. Angeh.

Bi 14:30 Tauffeier von Tamina Twardon (Pfr. Andreas Hartung)
Ka 17:00 Erntedankkonzert des Musikvereins - Eintritt frei - Spenden zu Gunsten der Jugendarbeit
PR 18:30 AndersZeit in Kreuzwertheim Thema: Erntedank (Past.Ref. Alexander Wolf u. Marcel Väth an der 

Orgel)

G o t t e s d i e n s t o r d n u n g  N r. 9
Pfarreiengemeinschaft „ Maria - Patronin von Franken“
Kath. Kuratie St. Hubertus, Ansbach
Kath. Pfarrei St. Valentin, Birkenfeld
Kath. Pfarrei St. Vitus, Karbach
Kath. Kuratie St. Cyriakus, Roden
Kath. Pfarrei Maria vom Berge Karmel, Urspringen

vom 22.09.2023 bis 31.10.2023
Annahmeschluss für die nächste Gottesdienstordnung: 04.10.2023



Dienstag 03.10. Dienstag der 26. Woche im Jahreskreis

Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden in der Ukraine und in der Welt (ohne MesnerIn)

Mittwoch 04.10. Hl. Franz v. Assisi

Ro 18:30 Rosenkranz/Andacht (M. Herteux)
Bi 19:00 Rosenkranz/Andacht (Daniela Haubenreich)

Donnerstag 05.10. Donnerstag der 26. Woche im Jahreskreis

Bi 14:00 Rosenkranz

Freitag 06.10. Hl. Adalbero

Ro/An Krankenkommunion in Roden u. Ansbach
Bi 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) - 3. Seelenamt für Antonie Möschl / für Armin Hemmelmann, Theobald 

u. Frieda Redelberger u. Angeh.

Samstag 07.10. Gedenktag Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz

Ur Krankenkommunion in Urspringen
Ur 17:45 Kirchenparade ab Musikheim
Ur 18:00 Vorabendgottesdienst zum JT des Musikvereins (Pfr. Redelberger) - für Christine Greß / Karl Eyrich,

leb. u. verst. Angehörige

Sonntag 08.10. 27. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Ro An diesem Wochenende ist in Roden außer der Taufe kein Gottesdienst. Bitte nutzen Sie die 
Gottesdienste in den anderen Kirchen unserer Pfarreien-Gemeinschaft bzw. im Past. Raum 
Marktheidenfeld

Ka 8:45 Messfeier (Pfr. Redelberger)
An 10:15 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Karl Sommer (JT) / Edith u. Peter Sommer / Rudolf Ziegler / 

Eugenie u. Emil Arnold /  Verstorbenen der Fam. Sendelbach
Bi 10:15 Messfeier (Pfr. Borawski) - für (L) Petronella u. Fritz Rinagl u. Ang. / Elsa u. Hermann Meining u. 

Angeh. / Alfons u. Elise Götz, Leo u. Rosa Kern u. Angeh. / Hermann Schäffer, Eltern u. 
Schwiegereltern u. Wolfgang Merk

Ro 14:00 Tauffeier von Leo Henig, Leon Eydel und Alessandro Massaro

Dienstag 10.10. Dienstag der 27. Woche im Jahreskreis

Bi 8:30 Qi Gong im Garten des Birkenfelder Pfarrhauses (Bei schlechtem Wetter, Regen fällt Qi Gong aus. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich)

Ro 14:00 Seniorennachmittag bei "Lore"
Ur 14:00 Treff 60+ im Pfarrheim
Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden in der Ukraine und in der Welt
Ur 19:00 Messfeier mit Krankensalbung (Pfr. Redelberger) - für Hiltrud u. Elsie Heyn u. Eltern u. Georg u. 

Anna Reinhart / alle armen Seelen
Ka 18:30 Rosenkranzandacht (Rosenkranz-Team)

Mittwoch 11.10. Mittwoch der 27. Woche im Jahreskreis

Ro 18:30 Messfeier mit Krankensalbung (Pfr. Redelberger)
Bi 14:00 Seniorennachmittag im Pfarrsaal
Bi 19:00 Rosenkranz/Andacht (Barbara Schebler) - begleitet von Bettina Schulz-Meining
Bi 19:30 - 20:30 Uhr Kontemplation im Pfarrhaus Birkenfeld,  bitte 5 Minuten vor Beginn da sein

Donnerstag 12.10. Donnerstag der 27. Woche im Jahreskreis

Bi 14:00 Rosenkranz

Freitag 13.10. Freitag der 27. Woche im Jahreskreis

Bi 18:30 Messfeier mit Krankensalbung (Pfr. Redelberger) - für Felix Geier u. Angeh. / Valentin und Maria 
Zink zum JT, Klara und Rudolf Klühspies und Geschwister / Rudolf Götz, Eltern u. Schwiegereltern 
sowie Erich u. Frieda Altheimer u. Angeh.

Samstag 14.10. HL. BURKHARD

Ur 18:30 Vorabendgottesdienst für die Ehejubilare (Pfr. Redelberger) anschl. Begegnung in der Kirche - für
die verstorbenen unserer Gemeinde (Reduktionsmesse)

Sonntag 15.10. 28. SONNTAG IM JAHRESKREIS

An 8:45 Messfeier mit Krankensalbung (Pfr. Redelberger) - für Anna u. Wilhelm Stürmer u. Angehörige
Ka 10:15 Messfeier mit Krankensalbung (Pfr. Redelberger) Nach dem Gottesdienst können die Kuchen- 

Pakete gegen eine Spende für die Kirchenrenovierung mit genommen werden.  - für Käthe u. 
Gerhard Zorn / Anton Zorn, Eltern u. Angeh. / Gerda Väthröder

Bi 10:15 Wort-Gottes-Feier (Barbara Schebler) - mit Gebetsintention für Gebhard Zink, Eltern u. Schwiegereltern
Ro 10:15 Messfeier (Pfr. Albert) - für (L) Valentin u. Theresia Servatius u. Eltern / Pfr. Adolf Hartmann, Eltern, 

Geschwister u. Angehörige (L)



Dienstag 17.10. Hl. Ignatius v. Antiochien

Bi 8:30 Qi Gong im Garten des Birkenfelder Pfarrhauses (Bei schlechtem Wetter, Regen fällt Qi Gong aus. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich)

Ka 18:30 Rosenkranzandacht (Rosenkranz-Team)
Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden in der Ukraine und in der Welt (ohne Mesner)

Mittwoch 18.10. HL. LUKAS

Ro 18:30 Rosenkranz/Andacht (M. Herteux)
Bi 19:00 Rosenkranz/Andacht gestaltet vom Frauenbund - musikalisch begleitet von Marianne Krause

Donnerstag 19.10. Donnerstag der 28. Woche im Jahreskreis

Bi 7:30 - 8:15 Uhr Kontemplation im Pfarrhaus Birkenfeld, bitte 5 Minuten vor Beginn da sein
Bi 14:00 Rosenkranz
Ur 19:00 Rosenkranzandacht mit den Freunden fränk. Brauchtums

Freitag 20.10. Hl. Wendelin

Ka 19:00 Frauengebetskette - Einladung an alle Frauen der Pfarreiengemeinschaft

Samstag 21.10. Hl. Ursula und Gefährtinnen

Bi 18:30 Vorabendgottesdienst (Pfarrer Kraus) - für (L) verst. Ang. der Fam. Klüg u. Winter / Maria u. Egon 
Hörning, Eltern u. Schwiegereltern, leb. u. verst. Angeh. / Alois u. Helene Hochbrückner u. Enkelin 
Tanja, Fam. Morhard u. Tochter Johanna / Fam. Ernst Klühspies u. Angeh. / Josef u. Elsa Hörning 
u. Eltern / Werner Schebler u. verst. Angeh. / Günter Stegerwald u. Angeh. 

Sonntag 22.10. 29. SONNTAG IM JAHRESKREIS Kollekte: Weltmission

An An diesem Wochenende ist in Ansbach kein Gottesdienst. Bitte nutzen Sie die Gottesdienste in den 
anderen Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft bzw. im Past. Raum Marktheidenfeld!

Ur 8:45 Wort-Gottes-Feier (Past. Ref. Christiane Hetterich) mit Gebetsintention für Hans Greger u. Angeh. 
Ka 10:15 Messfeier (Pfr. Kraus) - für Albert Kohrmann (JT) u. Eugenie Väth (JT), leb. u. verst. Angeh. / Peter 

Sendelbach sowie leb. u. verst. d. Fam. Sendelbach, Väth u. Priester / Lebende u. Verstorbene d. 
Fam. Salomon und Angehörige / Luise u. Oskar Herrmann u. Angeh. sowie Albrecht u. Gertrud 
Herrmann / Christa u. Karl Hetzer mit Eltern u. Geschwistern

Ro 10:15 Familien-Wort-Gottes-Feier (Past. Ref. Christiane Hetterich u. Pia Dittrich-Gram)

Dienstag 24.10. JAHRESTAG DER WEIHE DES DOMES ZU WÜRZBURG

Bi 8:30 Qi Gong im Garten des Birkenfelder Pfarrhauses (Bei schlechtem Wetter, Regen fällt Qi Gong aus. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich)

Ka 18:30 Rosenkranzandacht (Rosenkranz-Team)
Ur 18:30 Rosenkranz für den Frieden in der Ukraine und in der Welt
Ur 19:00 Messfeier (Pfr. Redelberger) - für Verst. d. Familien Klein, Full, Schäfer u. Michel  / leb. u. verst. d. 

Fam. Amend u. Zeller

Mittwoch 25.10. Mittwoch der 29. Woche im Jahreskreis

Ro 18:30 Rosenkranz/Andacht (M. Herteux)
Bi 19:00 Rosenkranz/Andacht (Marianne Schebler)
Bi 19:30 - 20:30 Uhr Kontemplation im Pfarrhaus Birkenfeld,  bitte 5 Minuten vor Beginn da sein

Donnerstag 26.10. Donnerstag der 29. Woche im Jahreskreis

Bi 14:00 Rosenkranz

Samstag 28.10. HL. SIMON UND HL. JUDAS

Ro 18:30 Vorabendgottesdienst mit Kerzensegnung (Pfr. Redelberger) - für (L) Anna u. Friedrich Kreser u. Ang.

Sonntag 29.10. 30. SONNTAG IM JAHRESKREIS

An 8:45 Wort-Gottes-Feier mit Kerzensegnung (Daniela Haubenreich)
Ka 8:45 Messfeier mit Kerzensegnung (Pfr. Redelberger)
Bi 10:15 Wort-Gottes-Feier mit Kerzensegnung (Daniela Haubenreich) - mit Gebetsintention für Josefine u. 

Benno Hörning u. Ernst Hörning
Ur 10:15 Messfeier mit Kerzensegnung (Pfr. Redelberger) - für Renate u. Werner Greß / verst. Wohltäter d. 

Gemeinde
Bi 15:00 Marienandacht an der Kreuzbergkapelle (Konstanze Reinfurt und Edgar Roos) - anschließend 

Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal

Danke sagen möchten wir für die Gnadenhochzeit, die wir erleben durften. 
Dies möchten wir zum Anlass nehmen um die Geldgeschenke, die wir auf 500 € 

aufgerundet haben, für die Instandsetzung der Orgel zu spenden. 

Elli u. Richard Zorn, Karbach



Marmeladen-Erlös aus dem Urspringer Pfarrgarten für Peru

Auch in diesem Sommer unterstützte die Urspringer Pfarrhaushälterin Denise Heinlein mit selbstgekochter 
Marmelade aus dem Pfarrgarten einen guten Zweck. 85 Gläsern mit Kirschmarmelade erbrachten in den Kirchen 
Urspringen, Roden und Karbach ein Spendenergebnis von 380 €. Ein herzliches Dankeschön an Denise Heinlein 
und alle SpenderInnen! Der Betrag kommt in diesem Jahr dem Verein „Main Spessart für Peru“ zugute. Die 
Geschichte des Vereins reicht bis 2005 zurück und fördert seitdem verschiedene Projekte in und um Lima. Damit 
hilft der Verein Kindern und Jugendlichen, ihre Situation nachhaltig und aus eigener Kraft zu verbessern. Nähere 
Infos unter: www.msp-fuer-peru.de

Herzliche Einladung zur Feier der Taufe!

„Taufe bedeutet für uns, dass unser Kind in die Gemeinschaft 
der Kirche aufgenommen wird“, antworten viele Eltern, wenn 
ich sie nach der Bedeutung der Taufe frage. Besonders 
deutlich wird dieser Aspekt der Taufe, wenn bei der Feier einer
oder mehrerer Tauffamilien auch andere Christen mitbeten, 
mitsingen und sich mitfreuen.

Deshalb finden in unserer Pfarreien-Gemeinschaft einige der Tauftermine 2024 innerhalb eines 
Gemeindegottesdienstes oder im direkten Anschluss danach statt. Die Termine - teilweise bereits mit 
Ortsangabe - finden Sie auf unserer Homepage. Sie können Ihren Täufling in unseren Pfarrbüros bis 4 
Wochen vor dem Tauftermin anmelden. Dort bekommen Sie auch Informationen über die weiteren 
Einzelheiten. 

Alles Gute und Gottes Segen für Sie und Ihren Täufling! Ihr Pfarrer Stefan Redelberger

Seelsorgeteam: Pfr. Stefan Redelberger und Past.Ref. Christiane Hetterich
 

Kath. Pfarramt Maria vom Berge Karmel / Kath. Pfarramt St. Vitus - Kirchstr. 5 - 97857 Urspringen
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mittwoch 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr, Donnerstag 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Pfarrersprechstunde nach Vereinbarung Tel: 09396/380 Fax 09396/2257,
E-mail: pg.urspringen@bistum-wuerzburg.de
 

Kath. Pfarramt St. Valentin - Herrngasse 3 - 97834 Birkenfeld
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mittwoch 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Donnerstag 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Tel: 09398/265, E-Mail: pg.urspringen@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.mariapatroninvonfranken.de

Sozialstation St. Elisabeth Marktheidenfeld Tel: 09391/2700

Für Seelsorge-Notfälle steht Ihnen die Rufnummer 09391/987259 zur Verfügung. Wenn Sie bei dringenden Fällen in unseren 
Pfarrbüros niemanden erreichen können, können Sie über diese Telefonnummer eine Seelsorgerin bzw. einen Seelsorger aus 
dem Pastoralen Raum Marktheidenfeld erreichen, die/der Ihnen behilflich ist. 

Seelsorge für Kranke
Wenn Sie wegen Alter und Krankheit nicht mehr zum Gottesdienst in die Kirche kommen können, bringen wir Ihnen 
gerne einmal im Monat die Krankenkommunion ins Haus. Auch das eigentliche Sakrament für die Kranken, die 
Krankensalbung, können Sie gerne empfangen. Bitte melden Sie sich oder Ihre Angehörigen in einem der Pfarrbüros.  



 

Apothekendienstplan 2023 
 
 
 

TAG DATUM APOTHEKEN 
Samstag 23.09.2023 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Sonntag 24.09.2023 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 
Mittwoch 27.09.2023 Buchen-Apotheke, Lohr 
Samstag 30.09.2023 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 01.10.2023 Schloss-Apotheke, Remlingen 
Dienstag 03.10.2023 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 
Mittwoch 04.10.2023 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Samstag 07.10.2023 Apostel-Apotheke, Esselbach 
Sonntag 08.10.2023 Buchen-Apotheke, Lohr 
Mittwoch 11.10.2023 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
Samstag 14.10.2023 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 15.10.2023 Triefenstein-Apotheke, Triefenstein 
Mittwoch 18.10.2023 Apostel-Apotheke, Esselbach 
Samstag 21.10.2023 Bären-Apotheke Bestenheid, Wertheim 
Sonntag 22.10.2023 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 
* Ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten. 
 
 
 

Der hausärztliche Bereitschaftsdienst befindet sich im Krankenhaus in Lohr.  
Sprechzeiten sind: Mo, Di, Do von 18.00 – 21.00 Uhr, Mi, Fr von 16.00 – 21.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage von 09.00 – 21.00 Uhr. 
 
 

Tel.-Nr. des ärztl. Bereitschaftsdienstes  Tel. 116 117 
 

Notrufnummer: Polizei      110 
 

Notrufnummer: Feuerwehr, Rettungsdienst  112 
 
 
 
 
Adressen und Telefonnummern der Apotheken: 
Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 
Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5  Tel. 09394/718 
Bären Apotheke Bestenheid, Wertheim, Leonhard-Karl-Str. 3 Tel. 09342/5100 
Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/87860 
Easy-Apotheke, Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a  Tel. 09391/9088844 
Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1    Tel. 09342/914510 
Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr. 2    Tel. 09352/2505 
Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31  Tel. 09391/98990 
Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5  Tel. 09391/98190 
Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A Tel. 09342/1830 
Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstr. 10  Tel. 09352/87730 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21  Tel. 09391/98630 
Schaefer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23   Tel. 09342/9177300 
Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2  Tel. 09369/99199 
Triefenstein Apotheke, Markt Triefenstein, Homburger Str. 11c Tel. 09395/251 
Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 
Markt-Apotheke, Zellingen, Turmstraße 1  Tel. 09364/1415 
Turm-Apotheke, Zellingen, Billingshäuser Straße 2  Tel. 09364/9946 


